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Satzung des Braunschweiger Männer- Turnverein von 1847 e. V. 

Laut Beschlüssen der Mitgliederversammlungen vom 23. April 2001 und 15. April 2002 – 
Vereinsregistereintragung beim Amtsgericht Braunschweig vom 12. September 2002 – wird 
aus Gründen der besseren Lesbarkeit in dieser Satzung ausschließlich die männliche Form 
verwendet. Angesprochen sind Frauen und Männer gleichermaßen.  

§ 1 Name, Sitz und Vereinsfarben  

Der Braunschweiger Männer-Turnverein von 1847 e.V. hat seinen Sitz in Braun-
schweig. Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Braunschweig eingetragen. 
Die Vereinsfarben sind "Rot-Weiß", das Vereinswappen ist ein "Schwarzer Löwe im 
weißen Felde".  

§ 2 Zweck  

(1) Der Zweck des Vereins ist die Pflege, Ausübung und Förderung des Sports, vor 
allem des Turnens und anderer Sportarten, einschließlich der Förderung des öf-
fentlichen Gesundheitswesens. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

- Bereitstellen der Vereinsanlagen, Übungsstätten und Geräte für die Mitglieder,  

- Einrichtung und Durchführung von regelmäßigen Übungs- und Trainingsstun-
den für alle Sportarten einschließlich allgemeiner Gymnastik und Fitness-
übungen, sowie Kursen und sportlichen Veranstaltungen im Freizeit- Präven-
tions- und Rehabilitationssport   

- Sportveranstaltungen aller Art, Anstellung und Ausbildung von Personen, die 
den Übungs- und Trainingsbetrieb sowie die Wettkämpfe sachgemäß leiten 

- geeignete Werbemaßnahmen, die die Bürger auf die Bedeutung von Sport 
und Spiel für die Gesundheit und Lebensfreude hinweisen 

- Zusammenarbeit/Kooperation mit Schulen, Kinderbetreuungs- und Senioren-
betreuungseinrichtungen   

§ 3 Mittelverwendung 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(2) Der Verein weist seine Mittelverwendung durch eine Gewinn- und Verlustrech-
nung und eine Bilanz (Vermögensaufstellung) nach; es gelten die Vorschriften 
der §§ 238 ff. HGB und § 5 EStG. Außerdem wird eine Betriebswirtschaftliche 
Auswertung (BWA) monatlich erstellt, die vom Präsidenten, dem Vizepräsidenten 
und dem Geschäftsführer zu unterschreiben ist.  

§ 4 Grundsätze 

(1) Der Verein ist parteipolitisch neutral. Er vertritt die Grundsätze religiöser, ethni-
scher und weltanschaulicher Toleranz. 

(2) Der Verein verpflichtet sich Maßnahmen zum Schutz der Mitglieder vor jeder Art 
von Gewalt und Missbrauch zu initiieren. 
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(3) Der Verein tritt für einen manipulations- und dopingfreien Sport ein und erkennt 
die internationalen und nationalen Anti-Dopingbestimmungen, insbesondere den 
World-Anti-Doping-Code und den Code der Nationalen Anti-Doping-Agentur, in 
der jeweils aktuellen Fassung an.   

§ 5 Mitglieder  

(1) Vereinsmitglieder können sein:  

a. natürliche, volljährige Personen,  

b. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren,  

c. Zeitmitglieder (Zeitmitglieder sind solche Personen, die für einen vereinbarten 
Zeitraum, längstens jedoch für zwölf Monate, am Vereinsleben teilnehmen),  

d. Ehrenmitglieder (§ 5),  

e. fördernde Mitglieder. 

(2) Vereinsmitglieder, die nach auswärts verziehen und daher nicht mehr regelmäßig 
am Vereinsleben teilnehmen, können gemäß Beitragsordnung als auswärtige 
Mitglieder geführt werden.  

(3) Ehrenmitglieder werden nach Zustimmung des Hauptausschusses durch das 
Präsidium ernannt. Ehrenmitglieder haben volles Stimm- und Wahlrecht. Im Übri-
gen obliegen Ehrungen dem Präsidium. Die Ehrenmitgliedschaft ist beitragsfrei.  

§ 6 Aufnahme als Mitglied  

(1) Die Aufnahme als Mitglied ist schriftlich zu beantragen. Der Aufnahmeantrag für 
Kinder und Jugendliche muss durch ihre gesetzlichen Vertreter gestellt werden.  

(2) Das Präsidium kann einen Aufnahmeantrag ablehnen. Es ist nicht verpflichtet, 
dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.  

§ 7 Rechte der Mitglieder  

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, alle Einrichtungen des Vereins unter Beachtung 
bestehender Sonderbestimmungen zu nutzen. Alle Mitglieder besitzen ein 
Stimmrecht. 

(2) Alle Mitglieder die das 13. Lebensjahr vollendet haben, sind selbst stimmaus-
übungsberechtigt, sofern ihre gesetzlichen Vertreter dem nicht zuvor schriftlich 
widersprochen haben. Mitglieder bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres wer-
den durch ihre gesetzlichen Vertreter vertreten, er sei denn die Satzung regelt 
Abweichendes. Dabei kann das Stimmrecht nur einheitlich ausgeübt werden. 
Gewählt werden kann, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

(3) Mitglieder zwischen dem 7. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres haben zu 
dem ein eigenes Stimmrecht bei der Wahl der Jugendvertretung ihrer Abteilung 
und des Jugendvertreters im Präsidium. Einzelheiten regelt die Jugendordnung.  

§ 8 Pflichten der Mitglieder  

(1) Die Mitglieder sind an die Satzung, die Beschlüsse der Organe des Vereins und 
seiner Abteilungen und an die Beitragsordnung gebunden. 

(2) Die Mitglieder sind zur fristgemäßen Zahlung der Beiträge gemäß Beitragsord-
nung ohne besondere Aufforderung verpflichtet. 

(3) Bei minderjährigen oder nicht geschäftsfähigen Mitgliedern haften deren gesetzli-
che Vertreter als Gesamtschuldner. 
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(4) Beiträge und Gebühren aller Art können nicht mit Forderungen gegen den Verein 
aufgerechnet werden. 

§ 9 Beiträge  

(1) Beiträge sind der Grundbeitrag, Sonderbeiträge, die Aufnahmegebühr und Umla-
gen (§ 14 (6)). Näheres regelt die Beitragsordnung.  

(2) Die Beiträge, mit Ausnahme der Sonderbeiträge, setzt die Delegiertenversamm-
lung spätestens alle fünf Jahre fest. Der Hauptausschuss ist jedoch ermächtigt, 
die Beiträge zu ändern, wenn die Plan-Ist-Abweichung mehr als 5% bezogen auf 
den Jahres-Gesamt-Etat beträgt. 

§ 10 Ende der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt o-
der durch Ausschluss aus dem Verein.  

(2) Der Austritt eines Mitgliedes aus dem Verein, aus einer Abteilung mit Sonderbei-
trag oder einem mit Sonderbeitrag belegten Teil einer Abteilung kann nur schrift-
lich mit einer Frist von sechs Wochen jeweils zum Quartalsende erklärt werden. 
Hiervon kann das Präsidium Ausnahmen zulassen.  

(3) Es besteht kein Anrecht auf Erstattung von Beiträgen.  

(4) Mit Wirksamwerden des Austritts aus dem Verein erlöschen die aus der Mitglied-
schaft erworbenen Rechte und Pflichten.  

§ 11 Ausschluss eines Mitgliedes  

(1) Ein Mitglied kann durch Präsidiumsbeschluss mit einfacher Mehrheit der anwe-
senden Präsidiumsmitglieder ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise 
gegen die Vereinsinteressen oder Satzungsinhalte, insbesondere § 4, verstoßen 
hat, wobei als ein Grund zum Ausschluss auch ein unfaires, unsportliches Ver-
halten z.B. nach nachgewiesenem Dopingverstoß, gilt. Bei Ausschluss wegen 
unsportlichen Fehlverhaltens soll vorher die betreffende Abteilung angehört wer-
den.  

(2) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es mit seiner Beitragszahlung 
drei Monate im Verzug ist. 

(3) Vor der Beschlussfassung über einen Ausschluss wegen Verstoßes gegen die 
Vereinsinteressen ist dem Mitglied unter Fristsetzung vonseiten des Präsidiums 
Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern. Der Beschluss über den Aus-
schluss ist mit Gründen zu versehen und dem auszuschließenden Mitglied durch 
eingeschriebenen Brief bekannt zu machen.  

(4) Gegen den Ausschließungsbeschluss des Präsidiums steht dem Mitglied das 
Recht der Berufung an den Hauptausschuss zu. Dies gilt nicht bei Ausschluss 
wegen Beitragsrückständen. Die Berufung muss innerhalb von einem Monat ab 
Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Präsidium schriftlich eingelegt 
werden. Der Hauptausschuss entscheidet über die Berufung. Hierbei dürfen die 
Mitglieder des Präsidiums nicht mitwirken.  

§ 12 Vereinsorgane 

(1) Die Vereinsorgane sind: 

a. die Delegiertenversammlung, 

b. das Präsidium 
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c. die Geschäftsführung, im Sinne des Vorstandes gemäß § 26 BGB 

d. der Hauptausschuss 

(2) Jedes Vereinsamt beginnt mit der Annahme der Wahl bzw. der Bestellung [§ 19 
(2) 2]. Es endet mit der Wahlperiode, dem Erlöschen der Vereinsmitgliedschaft, 
Tod, Rücktritt oder Abberufung. 

(3) Wiederwahl in jedes Vereinsamt ist möglich. 

(4) Die Mitglieder der Vereinsorgane nehmen ihre Aufgaben, mit Ausnahme der Ge-
schäftsführung, grundsätzlich ehrenamtlich wahr. 

(5) Präsidiumsaufgaben können im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
durch Beschluss der Delegiertenversammlung gegen Zahlung einer Aufwands-
entschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

(6) Die Geschäftsführung erfolgt auf Grundlage eines entgeltlichen Dienstvertrages 
oder ehrenamtlich 

§ 13 Delegiertenversammlung  

(1) Die Delegiertenversammlung besteht aus den Delegierten der Abteilungen, dem 
Präsidium, der Geschäftsführung, den Abteilungsleitern sowie den Rechnungs-
prüfern. Abteilungsleiter werden bei Verhinderung durch einen von der Abteilung 
gewählten Stellvertreter vertreten. 

(2) Die Abteilungen wählen ihre Delegierten und Ersatzdelegierten. Das Ergebnis 
der Wahl ist dem Präsidium schriftlich spätestens sechs Wochen vor der Dele-
giertenversammlung bekannt zu geben. Wiederwahl ist zulässig. Für je angefan-
gene 100 Mitglieder einer Abteilung ist ein Delegierter zu wählen. Eine Abteilung 
kann maximal 30 % der nach der Satzung einzuladenden Delegierten stellen. Es 
können höchstens 20 Ersatzdelegierte pro Abteilung gewählt werden. Stichtag ist 
der 01. Januar des laufenden Jahres. Jeder Delegierte kann nur in einer Abtei-
lung gewählt werden und nur eine Stimme wahrnehmen.  

(3) Bis zum 31.05. eines jeden Jahres findet die Delegiertenversammlung statt. Die 
Delegiertenversammlung ist öffentlich für alle Mitglieder. Die Mitglieder sind 
durch geeignete Veröffentlichung rechtzeitig zu informieren. Die Delegierten sind 
durch den Präsidenten oder ein anderes Präsidiumsmitglied spätestens vier Wo-
chen vorher schriftlich per E-Mail an die zuvor für diesen Zweck vom Delegierten 
hinterlegte E-Mail-Adresse oder durch einfachen Brief  einzuladen. Dieser Einla-
dung sind die Tagesordnung, der Jahresabschluss, der Haushaltsvoranschlag 
sowie weitere für die Beschlussfassung notwendige Unterlagen, unter Umstän-
den vorliegende Anträge, beizufügen. 

(4) Die Tagesordnung muss folgende Punkte enthalten:  

a. Jahresbericht des Präsidiums, der Geschäftsführung, der besonderen Vertre-
ter gemäß § 30 BGB und der Rechnungsprüfer  

b. Entlastung des Präsidiums, der Geschäftsführung und der besonderen Vertre-
ter gemäß § 30 BGB  

c. Beschlussfassung zum Jahresabschluss 

d. Wahlen zum Präsidium und zur Rechnungsprüfung  

e. Vorstellung des Haushaltsvoranschlages und Vorstellung der Ziele des Ver-
eins  

f. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages  
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g. Satzungsänderung, falls vorgesehen, unter stichwortartiger Bezeichnung des 
Inhaltes  

h. Anträge  

i. Verschiedenes  

(5) Die Delegiertenversammlung leitet der Präsident oder ein anderes Präsidiums-
mitglied. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder der 
Delegiertenversammlung anwesend ist. Anderenfalls ist die Delegiertenversamm-
lung zu einem Termin frühestens drei Wochen nach dem ersten Termin einzube-
rufen. Diese zweite Delegiertenversammlung ist auch beschlussfähig, wenn we-
niger als 50 % der Delegierten anwesend sind. Über die Delegiertenversamm-
lung ist ein Protokoll zu führen. Darin sind die Beschlüsse wörtlich aufzunehmen. 
Die Geschäftsführung bestimmt einen Protokollführer. Ist die Geschäftsführung 
verhindert, bestimmt das Präsidium einen Protokollführer. Die Niederschrift ist 
vom Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen. 

(6) Zur Beschlussfassung ist die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen er-
forderlich. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Eine Änderung der 
Satzung erfordert eine Mehrheit von vier Fünfteln der abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen werden bei der Zählung nicht mitgerechnet.  

(7) Auf Antrag von einem Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ist 
geheime Abstimmung erforderlich.  

(8) Wird bei Wahlen keine Stimmenmehrheit erzielt, so ist unter den Vorgeschlage-
nen, die dieselbe höchste Stimmenzahl erreicht haben, durch Stichwahl zu ent-
scheiden.  

(9) Anträge auf Satzungsänderung, über die in der Delegiertenversammlung be-
schlossen werden soll, müssen dem Präsidium spätestens sechs Wochen vor 
der Versammlung - andere Anträge spätestens zwei Wochen - schriftlich mit Be-
gründung vorgelegt werden. Anträge, die bis zur Drucklegung der Tagesordnung 
beim Präsidium eingegangen sind, müssen stichwortartig in der bekanntzuge-
benden Tagesordnung aufgeführt werden.  

(10) Über die Zulassung von Anträgen, die erst während der Versammlung als Dring-
lichkeitsanträge gestellt werden, entscheidet die Versammlung mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Anträge auf Satzungsänderung gelten nicht 
als Dringlichkeitsantrag.  

§ 14 Aufgaben der Delegiertenversammlung  

(1) Der ordentlichen Delegiertenversammlung obliegen: 

a. Entgegennahme der Berichte des Präsidiums und der Geschäftsführung 

b. Entlastung der Geschäftsführung und des Präsidiums. 

c. Genehmigung des Jahresabschluss 

d. Wahl von 5 Mitgliedern des Präsidiums, zwei Rechnungsprüfern sowie zwei 
Ersatzrechnungsprüfern. Die Rechnungsprüfer werden auf zwei Jahre ge-
wählt. Wiederwahl ist möglich. 

(2) Die Delegiertenversammlung erörtert den Jahresbericht des Präsidiums, den 
Jahresbericht der Geschäftsführung und den Jahresbericht der Rechnungsprüfer.  

(3) Die Delegiertenversammlung erörtert die Zielsetzung des Präsidiums. Sie ge-
nehmigt den Jahresvoranschlag und entscheidet über Anträge.  
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(4) Die Delegiertenversammlung beschließt Satzungsänderungen, die Beitragsord-
nung (s. § 9) und deren Änderungen.  

(5)  Die Delegiertenversammlung entlastet die Mitglieder des Präsidiums, der Ge-
schäftsführung und die besonderen Vertreter gemäß § 30 BGB jeweils mit einfa-
cher Mehrheit. Die Entlastung der einzelnen Gremien kann auf Antrag mit Zu-
stimmung der Delegiertenversammlung jeweils en bloc erfolgen.  

(6) Bei einem begründeten Finanzbedarf des Vereins kann die Delegiertenversamm-
lung die Erhebung einer zusätzlichen Umlage in Form einer Geldleistung be-
schließen. Eine Staffelung entsprechend der Beitragsordnung ist möglich. 

§ 15 Außerordentliche Delegiertenversammlung  

(1) Eine außerordentliche Delegiertenversammlung ist einzuberufen, wenn mindes-
tens ein Viertel der Mitglieder der Delegiertenversammlung die Einberufung 
schriftlich unter Angabe des Grundes beantragen oder wenn es das Präsidium, 
der Hauptausschuss oder beide Rechnungsprüfer verlangen. Im Übrigen gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 

(2) Für die Einberufung, Leitung und Durchführung gelten die Regeln zur Delegier-
tenversammlung sinngemäß. Dringlichkeitsanträge sind nicht zugelassen. 

§ 16 Aufgaben der Rechnungsprüfer  

(1) Die beiden Rechnungsprüfer haben das Recht und die Pflicht, für die Delegier-
tenversammlung die Finanzen des Vereins und seiner Abteilungen zu überprü-
fen. Sie erstatten der Delegiertenversammlung Bericht.  

(2) Werden Unregelmäßigkeiten festgestellt, so müssen die Rechnungsprüfer dem 
Präsidium berichten und, falls von ihm für erforderlich gehalten, die Einberufung 
einer außerordentlichen Delegiertenversammlung verlangen.  

§ 17 Präsidium  

(1) Das Präsidium besteht aus 5 Mitgliedern. Dazu können bis zu zwei weitere Mit-
glieder auf Vorschlag des Präsidenten vom Hauptausschuss berufen und abberu-
fen werden. Die nach der bisherigen Satzung gewählten Präsidiumsmitglieder 
bleiben auch nach der Satzungsänderung und dem damit verbundenen Aus-
scheiden als Haftungsorgan in Ihrer geänderten Funktion bis zur Neuwahl im 
Amt.  

(2) Die Delegiertenversammlung wählt im ersten Jahr den Präsidenten und in den 
beiden folgenden Jahren je zwei andere Präsidiumsmitglieder jeweils für die 
Dauer von drei Jahren. Wiederwahlen sind zulässig. Die Präsidiumsmitglieder 
bleiben bis zur Neuwahl im Amt.  

(3) Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens eines gewählten Präsidiumsmitglieds er-
folgt die Neuwahl bei der nächsten Delegiertenversammlung. Bis dahin kann die 
Position vorab kommissarisch durch das Präsidium besetzt werden.  

(4) Sobald mehr als zwei Präsidiumsmitglieder ausgeschieden sind, hat das Präsidi-
um innerhalb von drei Monaten eine außerordentliche Delegiertenversammlung 
zum Zwecke einer Ergänzungswahl einzuberufen. 

(5) Die Tätigkeit des Präsidiums ist ehrenamtlich. Seine Mitglieder dürfen nicht in ei-
nem Anstellungsverhältnis zum Verein stehen oder auf anderer Basis für diesen 
entgeltlich tätig sein. Mitglieder anderer Vereinsorgane oder von Abteilungslei-
tungen können nicht gleichzeitig Präsidiumsmitglieder sein. 
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(6) Der Präsident, bei dessen Verhinderung ein Stellvertreter, ist Repräsentant des 
Vereins. Er, bzw. bei Verhinderung ein Stellvertreter, beruft die Sitzungen des 
Präsidiums ein und leitet sie. 

(7) Der Präsident schließt und beendet die Anstellungsverträge mit den hauptberufli-
chen Mitgliedern der Geschäftsführung.  

(8) In Präsidiumssitzungen ist das Präsidium beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der im Amt befindlichen Mitglieder [§ 17 (1)] anwesend ist. Für Entschei-
dungen des Präsidiums ist eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen er-
forderlich, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Stimmenthaltungen wer-
den bei der Zählung nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Beschlussfassungen durch schriftliche Stimmabgabe, per Email oder 
anderer anerkannter Kommunikationswege sind zulässig, wenn der Präsident 
oder in einem Verhinderungsfall ein Stellvertreter, aus besonderen Gründen eine 
solche Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des Präsidiums diesem Ver-
fahren widerspricht. 

(9) Sitzungen des Präsidiums finden 4x jährlich, ansonsten aus wichtigem Anlass 
statt. Sie sind vertraulich. Die Einberufung der Sitzungen erfolgt durch den Präsi-
denten, oder im Falle seiner Verhinderung, durch einen Stellvertreter mindestens 
10 Kalendertage vorab unter Angabe der Tagesordnung schriftlich oder mittels 
elektronischer Kommunikationstechniken. Jedes Präsidiumsmitglied kann die 
Einberufung verlangen. 

(10) Die Mitglieder der Geschäftsführung nehmen an den Präsidiumssitzungen teil.  

(11) Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung, welche in der konstituierenden 
Sitzung beschlossen wird. Über die Sitzung und Beschlüsse des Präsidiums ist 
eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und 
dem Protokollführer zu unterzeichnen. 

§ 18 Aufgaben des Präsidiums  

(1) Das Präsidium berät und unterstützt die Geschäftsführung und gibt die Leitlinien 
des Vereins vor. Das Präsidium kontrolliert die Wahrnehmung der Vereinsaufga-
ben durch die Geschäftsführung und repräsentiert den Verein.   

(2) Das Präsidium bestellt den hauptamtlichen Geschäftsführer und die stellvertre-
tenden Geschäftsführer und beruft sie ab. Über die Bestellung und die Abberu-
fung der Geschäftsführung entscheidet das Präsidium mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. 

(3) Vor jeder ordentlichen Delegiertenversammlung entscheidet das Präsidium über 

a. die Empfehlung an die Delegiertenversammlung zur Entlastung der Ge-
schäftsführung, 

b. die Zustimmung über den Entwurf des Haushaltsplans, 

c. die Verabschiedung des Jahresabschlusses 

(4) Das Präsidium muss folgenden Geschäften zustimmen:  

a. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten 

b. Abschluss von Dauerschuldverhältnissen die in der Summe 7,5% des Ge-
samthaushalts des Vorjahres übersteigen 

c. der Schaffung neuer hauptamtlicher Stellen 

(5) Das Präsidium beschließt über die Zahlung der Ehrenamtspauschale.  
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(6) Die Aufgabenzuweisung innerhalb des Präsidiums kann durch einen Geschäfts-
verteilungsplan festgelegt werden, der vom Präsidium zu beschließen ist. Der 
Geschäftsverteilungsplan ist dem Hauptausschuss zu Kenntnis zu geben und tritt 
in Kraft, wenn der Hauptausschuss diesem nicht mit Dreiviertel-Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen widerspricht. 

§ 19 Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung besteht aus bis zu 3 Mitgliedern: dem Geschäftsführer und 
bis zu zwei stellvertretenden Geschäftsführern. 

(2) Die Mitglieder der Geschäftsführung werden durch Beschluss des Präsidiums, 
der einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf, bestellt. Die Ge-
schäfts-führung gilt als bestellt, wenn sie das Amt annimmt. Mit einem Präsidi-
umsbeschluss, der der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf, 
kann ein Mitglied der Geschäftsführung abberufen werden.  

(3) Vorstand im Sinne von § 26 BGB ist die Geschäftsführung. Der Geschäftsführer 
vertritt den Verein allein. Sind stellvertretende Geschäftsführer bestellt, so vertre-
ten sie ebenfalls den Verein im Sinne von §26 BGB, soweit sie durch Beschluss 
des Präsidiums hierzu bestellt sind. Im Fall einer Bestellung nach §26 BGB sind 
die Stellvertreter ebenfalls allein vertretungsberechtigt. 

(4) Die Geschäftsführung kann einen oder mehrere „besondere Vertreter“ gemäß § 
30 BGB bestellen und hat ihre Wirkungskreise und Vollmachten festzulegen. Die 
Bestellung der besonderen Vertreter bedarf der Zustimmung des Präsidiums. 

§ 20 Aufgaben der Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich (§ 26 
BGB). Die Geschäftsführung entscheidet über die ideellen, sportlichen, wirt-
schaftlichen und sonstigen Belange des Vereins, soweit diese Befugnisse nicht 
satzungsgemäß anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. 

(2) Die Geschäftsführung bereitet die Delegiertenversammlung vor und führt deren 
Beschlüsse aus.  

(3) Der Geschäftsführer koordiniert die Arbeit der Geschäftsführung. Die Geschäfts-
führung gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Präsidiums 
bedarf. 

(4) Die Geschäftsführung hat zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Haus-
haltsplan zu erstellen und dem Präsidium zur Genehmigung vorzulegen. 

(5) Die Geschäftsführung nimmt die Arbeitgeberfunktion im Verein wahr. Dazu gehö-
ren insbesondere der Abschluss, die Verlängerung und Kündigung der Verträge 
mit hauptamtlichen und nebenberuflichen Mitarbeitern des Vereins. 

(6) Weiterhin ist die Geschäftsführung zuständig für die Begründung von Vertrags-
verhältnissen mit Sportlern des Vereins. 

§ 21 Hauptausschuss  

(1) Der Hauptausschuss besteht aus den Mitgliedern des Präsidiums, den Abtei-
lungsleitern und der Geschäftsführung. Den Vorsitz führt der Präsident oder ein 
Stellvertreter. Der Präsident oder ein Stellvertreter lädt zu den Sitzungen ein und 
leitet sie. 

(2) Die Abteilungsleiter können ein Abteilungsmitglied mit ihrer Vertretung im Haupt-
ausschuss beauftragen.  
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(3) Über den Verlauf ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Versammlungsleiter 
und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

(4) Der Hauptausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend oder vertreten ist. Zur Beschlussfassung ist die einfache Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen erforderlich, soweit die Satzung nichts anderes 
bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(5) Der Hauptausschuss tagt nach Bedarf, mindestens drei Mal im Jahr. Er wird au-
ßerdem auf begründeten Antrag eines Abteilungsleiters hin einberufen. 

(6) Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern des Vereins beauftragt der Hauptaus-
schuss drei seiner Mitglieder, als Schlichtungsausschuss tätig zu werden. 

§ 22 Aufgaben des Hauptausschusses 

(1) Der Hauptausschuss stimmt die Arbeit der Abteilungen aufeinander ab. Er be-
schließt die Rahmenbedingungen für den Übungsbetrieb und ist für die Lösung 
von Konflikten zwischen den Abteilungen zuständig. 

(2) Der Hauptausschuss ist ermächtigt, die Grundbeiträge entsprechend des § 9 (2) 
der Satzung in der Beitragsordnung festzusetzen. 

(3) Die Einstellung eines Geschäftsführers bedarf vor Vertragsabschluss durch das 
Präsidium der Zustimmung des Hauptausschusses.  

(4) Der Hauptausschuss kann mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen 
das Präsidium verpflichten, den Geschäftsführer abzuberufen. 

(5) Der Hauptausschuss entscheidet über die Berufung von bis zu zwei weiteren 
Präsidiumsmitgliedern (§ 17 Abs. 1) 

§ 23 Abteilungen 

(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen. Diese werden 
auf Antrag nach Zustimmung des Präsidiums und des Hauptausschuss durch 
Beschluss der Geschäftsführung gegründet oder aufgelöst.  

(2) Die Durchführung des bestehenden Sportbetriebs ist Aufgabe der einzelnen Ab-
teilungen. Ihre Arbeitsweise muss mit dem Gesamtinteresse des Vereins im Ein-
klang stehen. Die Abteilungen sind insbesondere berechtigt, den ihnen von der 
Geschäftsführung zugebilligten Etat in eigener Verantwortung zu verwalten. 

(3) Die Abteilungen erhalten zur Bestreitung ihrer zweckbestimmten Ausgaben Vor-
schüsse für den laufenden Sportbetrieb. Dies sind nur Ausgaben im Rahmen des 
von der Geschäftsführung genehmigten Etats, die mit Belegen abzurechnen sind. 
Spätestens zum 15.01. eines Jahres ist eine Abrechnung zu erstellen. 

(4) Verträge, die ein Dauerschuldverhältnis begründen oder die Abteilung zu laufen-
den Leistungen verpflichten, insbesondere Vereinbarungen mit Trainern, 
Übungsleitern und Sportlern sowie Mietverträge oder Verträge über den laufen-
den Bezug von Waren und sonstigen Leistungen können rechtsverbindlich nicht 
von den Abteilungen eingegangen werden, sondern müssen von der Geschäfts-
führung abgeschlossen werden. Die Abteilungen werden bei Personalentschei-
dungen durch die Geschäftsführung beteiligt.  

(5) Die Abteilungen erörtern in jährlich mindestens einer Abteilungsversammlung ih-
re Belange. Sie wählen eine Abteilungsleitung. Diese soll aus mindestens drei 
Mitgliedern bestehen. Die Inhaber von Abteilungsämtern sind keine Vertreter des 
Vereins im Sinne von § 30 BGB. 

(6) Soweit eigene Abteilungsordnungen oder Sonderbestimmungen in einer Abtei-
lung für erforderlich gehalten werden, unterliegen sie der Genehmigung der Ge-
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schäftsführung. Bestehende Bestimmungen, soweit sie nicht zwingenden Vor-
schriften dieser Satzung widersprechen, bleiben gültig. Die Abteilungen sind ge-
halten, deren Wortlaut dieser Satzung anzupassen. 

(7) Für Beschlussfassungen gelten die Satzungsbestimmungen des Vereins sinn-
gemäß. 

(8) Die Aufsicht über die Abteilungsfinanzen obliegt der Geschäftsführung. 

(9) Die Abteilungen vertreten den Verein in ihren Fachverbänden unter Beachtung 
der Vorschriften dieser Satzung. 

§ 24 Sperren und Ausschluss 

(1) Über Sperren sportlicher Art und Ausschluss vom Übungs- oder sonstigen Be-
trieb einer Abteilung beschließt die Abteilungsleitung. Bei Stimmengleichheit gilt 
der Antrag als abgelehnt. Übersteigt der Beschluss eine Dauer von einem Monat, 
ist innerhalb einer Woche die Beschwerde an das Präsidium zulässig. Sie hat in 
schriftlicher Form zu geschehen.  

(2) Hält eine Abteilungsleitung wegen eines schweren Verstoßes einen Ausschluss 
für notwendig, so hat auf ihren Antrag das Präsidium das Ausschlussverfahren 
einzuleiten.  

§ 25 Auflösung des Vereins  

(1) Die Auflösung des Vereins, die Änderung seines Zweckes und die Änderung die-
ser Bestimmung können nur in zwei im Abstand von mindestens vier Wochen 
aufeinander folgenden Delegiertenversammlungen mit einer Mehrheit von jeweils 
vier Fünfteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 

(2) Löst sich der Verein auf oder fällt sein steuerbegünstigter Zweck fort, ist sein 
Vermögen der Stadt Braunschweig mit der Verpflichtung zu übertragen, es nur 
für gemeinnützige Zwecke der körperlichen Ertüchtigung zu verwenden.    

 

 

 

 
Eingetragen am 29.03.2022 im Vereinsregister Amtsgericht Braunschweig  

 


